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 Gemeinde:  Pfinztal 

 Gemarkung:  Kleinsteinbach 

 
 
Abwägung der Anregungen und Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 1, 2 und § 4 Abs. 2 BauGB 
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

1. Netze-Gesellschaft 
Südwest mbH 
 
Schreiben vom 15.12.2022 
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Kenntnisnahme. 
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

2. Netze BW GmbH 

 
Schreiben vom 20.12.2022 

  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Einbindung UNB / Herr Schmid / 
Gemeinde. 
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Kenntnisnahme. 
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

3. AVG Albtal-Verkehrs-
Gesellschaft mbH 
 
Schreiben vom 22.12.2022 

 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen und geplante 
Maßnahmen. 
 
Kenntnisnahme. 
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

4. Stadt Karlsruhe, 

Stadtplanungsamt 

Schreiben vom 22.12.2022 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen. 
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

5. Regierungspräsidium 

Karlsruhe, Abteilung 4 – 

Mobilität, Verkehr, Straßen 

Schreiben vom 11.01.2023 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anbauverbotszone von 20 m 
wird eingehalten. 
 
Der zeichnerische Teil 
beinhaltet die Anbau-
verbotszone. Unter dem Punkt 
1.4.1 der „Planungsrechtlichen 
Festsetzungen“ wurde die 
Anbauverbotszone im Textteil 
eingebunden. 
Es soll ein Lärmschutzwall auf 
dem Grünstreifen der B10 
errichtet werden. Hierdurch 
schwindet das Gefahren-
potential für etwaige Schäden, 
ausgehend von dem  
Straßenbetrieb der B10.  
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

6. Nachbarschaftsverband 

Karlsruhe 

Schreiben vom 12.01.2023 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Anregungen oder 
Bedenken. 
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

7. Landesamt für 

Denkmalpflege 

Regierungspräsidium 

Stuttgart 

Referat 84.2 

Schreiben vom 16.01.2023 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Keine Bedenken. 
Wurde unter Punkt 11. der 
Hinweise im textlichen Teil 
aufgenommen. 
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

8. Seniorenbeirat Pfinztal 

Schreiben vom 16.01.2023 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

9. Gemeinde Weingarten 

Schreiben vom 20.12.2022 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

10. Landratsamt Karlsruhe 

Baurechtsamt 

Schreiben vom 26.01.2032 
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Abschließende Beurteilung kann 
erst nach vollständiger Vorlage 
des Schallimmissionsgutachtens 
erfolgen. 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es bestehen keine Bedenken. 
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Nachweis erforderlich. Herr 
Schmid / Gemeinde und Herr 
Elsässer.  
(Erfolgte.) 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Einbindung Gewerbelärm in 
Schallimmissionsgutachten. 
(Erfolgte.) 
 
 
Der Begriff „Versiegelung“ 
wurde durch „Befestigung“ im 
Textteil ersetzt. 
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Hinweis. Kenntnisnahme. 
 
Wurde unter Punkt 2. der 
Hinweise im Textteil mit auf-
genommen. 
Wurde verbindlich festgesetzt. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Satzungsblatt wurde ein-
gebunden. 
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Kenntnisnahme. 
 
 
 
Feuerwehrzufahrt über Flst. 485 
ist über Baulasten zu regeln. 
Das Baufenster wurde vermaßt. 
Die Zuordnung der Nutzungs-
schablone wurde ergänzt. 
Art der baul. Nutzung SO Betr. 
Wohnen/Tagespflege. (Erfolgte.) 
Wurde korrigiert. 
Wurde korrigiert, siehe 1.8.2. 
Wurde korrigiert. 
Wurde korrigiert. 
 
Wurde übernommen. 
Wurde übernommen. 
 
Wurde ergänzt. 
Formulierung wurde präzisiert. 
Der Begriff wurde ersetzt. 
Wurde präzisiert. 
 
Wurde korrigiert. 
Wurde mit 6° Dachneigung 
festgesetzt. 
Die überbaubare Fläche wurde 
durch die Festsetzung eines 
Baufensters beschrieben. Die 
Darstellung soll nicht geändert 
werden. 
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

11. Deutsche Bahn AG 

Schreiben vom 26.01.2023 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine grundsätzlichen 
Bedenken. 
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Kenntnissnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnissnahme. 
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

12. Netze BW GmbH 

Schreiben vom 31.01.2023 

Sehr geehrter Herr Weimer, 

 

 

vielen Dank für das freundliche Gespräch. 

 

Der oben genannte Bebauungsplan wurde von uns eingesehen und hinsichtlich der Stromversorgung (Mittel- 

und Niederspannung) überprüft. 

 

Innerhalb und außerhalb des Plangebietes sind Versorgungsleitungen vorhanden.  

In der Anlage erhalten Sie zu Planungszwecken die Übersicht unserer Versorgungsanlagen. 

 

Als Träger öffentlicher Belange gemäß Bundesbaugesetz stellen wir folgenden Antrag: 

 

Die Stromversorgung für das Gebiet kann voraussichtlich aus unserem bestehenden Versorgungsnetz erfolgen. 

Ob und in welchem Ausmaß ggf. eine Netzerweiterung erforderlich ist (z.B. die Errichtung einer Ortsnetzstation 

oder Erweiterung des Bestandsnetzes), kann erst festgelegt werden, wenn der zusätzliche elektrische 

Leistungsbedarf dieses Bereiches bekannt ist.  

 

Der Platzbedarf einer Ortsnetzstation beträgt 5,5m x 5,5m, sie muss direkten Zugang bzw. Anschluss von der 

Straße haben. Das Gebäude muss so gestellt werden können, dass sich vor der Zugangsseite ein 

Bedienungsraum mit einer Tiefe von mindestens 1,50 m ergibt. Für die rechtliche Sicherung der Station ist die 

Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit erforderlich. Das Stromversorgungsnetz wird als 

Kabelnetz ausgeführt. 

 

Für die Stromversorgung wichtige Versorgungseinrichtungen wie z. B. Kabelverteilerschränke dürfen auf als 

nicht überbaubar ausgewiesenen Flächen errichtet werden. Diese sind zum aktuellen Planungsstatus in Art 

und Anzahl noch nicht bekannt. 

 

Vor Ausschreibung der Ausführung bitten wir um ein Koordinierungsgespräch mit sämtlichen 

Versorgungsträgern. 

 

Ansprechpartner Netze BW, Projektierung:           

Herr Ruf 

Mail. j.ruf@netze-bw.de 

Tel. +49 171 7127964 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 

mailto:j.ruf@netze-bw.de
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Die Herstellung des elektrischen Versorgungsnetzes erfolgt durch ein von der Netze BW GmbH beauftragtes, 

qualifiziertes Unternehmen. Bei der Ausführungsplanung ist der hierfür erforderliche zeitliche Aufwand bei 

der Netze BW GmbH zu erfragen und im Bauzeitenplan zu berücksichtigen. 

 

Zur Vermeidung von Schäden an bestehenden Versorgungsleitungen bitten wir Sie, die Baufirmen auf das 

Einholen von Lageplänen hinzuweisen. 

Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der Netze BW GmbH angefordert werden.  

 

Netze BW GmbH 

Meisterhausstr. 11 

74613 Öhringen 

Tel. (07941)932-449 

Fax. (07941)932-366 

Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de 

 

 
Wir bitten Sie, sofern erforderlich, die vorgenannten Aussagen in den textlichen bzw. zeichnerischen Teil des 

Bebauungsplanes aufzunehmen.  

 

Wir bedanken uns für die Beteiligung am Bebauungsplanverfahren und bitten weiterhin um Beteiligung. 

Nach Abschluss des Verfahrens bitten wir um Benachrichtigung über das Inkrafttreten des Bebauungsplanes. 

 

 
 
Freundliche Grüße 

 

Patrick Heck 

Technik Netzentwicklung Nord  

Netzplanung 

 

Netze BW GmbH 

Zeppelinstraße 15  76275 Ettlingen 

 

Telefon  +49 7243 180-399  Fax  +49 7243 180-158  Mobil  +49 171 3188506 

pa.schmitt@netze-bw.de 

www.netze-bw.de 

 
 
 
 

mailto:Leitungsauskunft-Nord@netze-bw.de
mailto:pa.schmitt@netze-bw.de
http://www.netze-bw.de/
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

13. IHK Karlsruhe 

Schreiben vom 31.01.2023 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Bedenken oder 
Anregungen. 
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

14. Regionalverband Mittlerer 

Oberrhein 

Schreiben vom 15.12.2022 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Bedenken oder 
Anregungen. 
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

15. Herr Protz 

Schreiben vom 10.02.2023 

Ausführungen von Herrn Protz: 
 
besten Dank für Ihre Nachricht. 
Leider hat es einige Zeit gedauert, bis ich mich mit Ihrem Anliegen befassen konnte, wofür ich um 
Verständnis bitte. 
 
Nach meinem Dafürhalten sind folgende Aspekte zu beachten: 

- Die Lärmabschirmung – und zwar unabhängig davon, ob Wall oder Wand, – sollte für eine 
optimale Wirkung so nah wie möglich am Emittenten liegen 

- Die Wirkung einer Lärmschutzwand dürfte gegenüber dem Wall bei vergleichbarer 
Bauhöhe wesentlich höher sein bzw. für eine vergleichbare Wirkung würde eine geringere 
Wandhöhe im Vergleich zum Wall erforderlich. Aus unserer Sicht wäre eine vergleichende 
Berechnung der beiden Varianten erforderlich, um zu ermitteln, welche Höhen zur 
Einhaltung der erforderlichen Grenzwerte jeweils erforderlich sind. 

- Zwischen vorhandenem Radweg und Lärmschirm muss ein ausreichend breiter Streifen zur 
Entwässerung (Mulde) und Unterhaltung des Lärmschirms vorgesehen werden 

- Dem Grunde nach sollte der Lärmschirm Bestandteil der Straße, vor deren Lärm er ja 
schützen soll, werden. Dann entstünde auch keine anbaurechtliche Problematik, da für 
Straßenbestandteile das straßenrechtliche Anbauverbot nicht greift. Dies hätte zur 
Konsequenz, dass Eigentum und Unterhaltungslast beim Bund lägen. Die damit 
verbundenen Mehraufwendungen des Bundes für künftige Unter-/ Erhaltung wären 
diesem abzulösen. Weitere Einzelheiten (z.B. bei Variante Wall: Pflege der 
straßenabgewandten Wallseite durch den Vorhabenträger bzw. die Gemeinde) wären in 
einer entsprechenden Vereinbarung zu regeln. 

- Im Falle des Walles sollte eine Übertragung der über das bestehende Straßengrundstück 
hinaus gehenden Flächen in des Eigentum des Bundes erfolgen. 

 
Gerne können wir die angesprochenen Punkte in einem persönlichen Gespräch vertiefen. 
Allerdings erscheint mit ein Ortstermin nicht zwingend erforderlich. 
Bitte kommen Sie bei Bedarf auf mich zu. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorschlag wird mit der 
Gemeinde erörtert. 
(Erfolgte durch Planung einer 
Lärmschutzwand nach Rück-
sprache mit dem RP.) 
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16. Gemeinde Walzbachtal 

Schreiben vom 21.12.2022 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Bedenken und 
Anregungen. 
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Nr. TÖB / Sonstige Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

17. Gemeinde Weingarten 

Schreiben vom 10.02.2023 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Keine Bedenken und 
Anregungen. 
 
 
Kenntnisnahme. Die TG-
Ausfahrt befindet sich in ca. 12 
m Entfernung zum Gehweg, 
bzw. zum Straßenkörper. Die 
Sichtverhältnisse bei der 
Ausfahrt des Grundstücks 
wurden unter Punkt 2.6 der 
örtlichen Bauvorschriften 
behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


